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3ii StjMMmampiL
(Stngefanbt.)

®er ©ntfdjeib beS S3uttbeSgeri<hteS, burch welchen
sin ©emeinbeelet'trisitätSroerf befugt wirb, in einem Steg»
lenient fût bie 2lbgabe eXeïtrifcE)er ©nergie bie 23eftim»
niung aufsuftellen, bafj nur ^nftattationen an baS
äöerf angefdjloffen werben bürfen, bie non
her Qnftattatio nSabt eilung beS SBerfeS fetbft
ausgeführt warben finb, iff unaerftänbtict).

®ie $rage ber ,3uläffigfeit ober Unjulaffigïeit eines

fpldjett StonopotS, tjeifjt eS, mäffe and) aoti bem @e=

fichtSpunft auS beantwortet werben, ob biefe Slîonopoli»
fterung nod) in ben 9taf)tnen ber Stufgabe ber ©emeinbe
falte, bie ©inwotjner mit eïeïtr. ©nergie ju oerforgen
aber ob hierin ein unjutäffiger ©ingriff in bie £>atibelS»
unb ©ewerbefreiheit auf einem außerhalb liegenben ®e=
biete erblicft werben nutffe. SDie $rage wirb im erften
©inn beantwortet. SDaS angefochtene SJtonopol befjtte
bie gemeinwirtfdjafttidje Stätigfeit ber ©emeinbe über
ben eigentlichen betrieb beS SBerfeS auf ein ©ebiet auS,
bas mit bent allgemeinen .Qmecf beS Unternehmens in
engem 3ufatnmetthang fiefje. SDurct) biefe Qnftatlation
werbe bie prioatmirtfchaftlicf)e SSetwenbung ber elet'tr.
©nergie erft ermöglicht. @S fjanbte fich hier nicht um
ein swecffretttbeS, fonbern um ein swecfbienlicfjeS $ätig»
feitSgebiet. Siefe naljetiegenbe StuSbehnung ber gemein»
wirtfcfjaftlidjen Stätigfeit ber ©emeinbe tonne mit guten
©rünben be§ öffentlichen jjntereffeS nnb beS allgemeinen
SBoljleS gefifltjt werben. 9Bo aber foldje in forage ftehen,
habe ber ©injelne surücfsutreten. Slrt. 31 ber S3ttttbeS=

oerfaffung garantiere nicht bie prioatwirtfchaftfid)e S£ätig=
feit gegenüber ber ©emeinmirtfdjaft, fonbern er ftetlt
nur für baS ©ebiet ber erfteren ben ©rttnbfah ber
Freiheit unb ©leidjbehanbluttg auf. ®ie ©emeinbe
fönne als ©ewerbetreibenber auftreten wie ber ißrioate.
Sßo im öffentlichen Qntereffe eine ©infdjränt'itng beS

prioaten SätigfeitSgebieteS als geboten erfefjeitte, inüffe
fid) ber ©injelne bieS gefallen laffen unb er föntie fid)
bagegett nicht auf bie ©arantie ber jpanbetS» unb @e=

Werbefreiheit (Slrt. 31 S3.' 93.) berufen. Sßon biefent
©efid)tSpunft auS tönne aber baS in ffrage ftehenbe
QnftaEationSmonopol nicht angefochten werben, hierauf
ift eitijuwenben :

1. QnftatlationSarbeiten tonnen, wenn fie auch "dt
bent allgemeinen $roecf eines Unternehmens für ©ewin»
nung unb Stutfbarmachung non elet'tr. Kraft in engem
3ufammenhang ftehen, nicht als in ben dtat) men ber
Aufgabe eitteS folcfjen Unternehmens fallenb, betrachtet
werben, folange nidt)t pon pftänbiger (Seite ein baljin»
gehenber 2luftrag erteilt wirb. Qut oorliegenben fjdtle
müfjte nachgewiesen werben tonnen, baff es ber SBille
ber ©inwohtterfdjaft fei, baff bie ©emeinbe baS dtectjt

pr S3eforgung ber $nftaHationSarbeiten unter SluSfdjlufi
ber Konfurrenj für ftch Slnfpritd) nehme, ©iitem
fotehen SBillett fd)eiitt jebod) nicht SluSbrttcf gegeben
worbett su fein. SSielmehr beweift bie Satfache beS ©in»
fprud)S gegen biefe Slîonopoli fierung baS 33eftef)en einer
gegenteiligen Settbens.

2. ®ie prioatwirtfctjaftltche S3erwenbung ber eleftr.
©nergie wirb nicht buret) biefe $nftaHation erft er»

möglidjt, fonbern burch eine Qnftatlation, bie oon
irgenb einer girma für Qnftattationen ausgeführt wer»
ben fann. ©ine Stotwenbigfeit, bafj biefelbe oon ber
©emeinbe ausgeführt werben mttffe, liegt baher nicht uor.

3. Db eS fich hiebei um SluSbetjnung ber gemein»

wirtfchaftlichen Sätigfeit auf ein 3wecfbienltd)eS ©ebiet
hanble ober nidjt, bleibt ftch wohl gleidj. ©obalb biefe

Sätigfeit auf ein ©ebiet ausgebest wirb, auf welchem,
foweit bie priuatwirtfchaftliche Sätigfeit in forage fomtnt,

2lrt. 31 feine ©üttigteit hat, fo muh ®tner ®i"=
fchränfung ber mit bemfetben gewährleifteten £>anbetS=
unb ©ewerbefreiheit gefprod^en werben, äßentt aber
eine ©emeinbe als ©ewerbetreibenber auftreten tann wie

'ein ißrioater, fo haben für biefelbe wohl aud) bie gtei»
cljen S3eftimmungen s" gelten, wie für jenen. Ser ge»

meinwirtfchafttidien Sätigfeit gegenüber ber prioatwirt»
fchafttidjen S3orred)le einsurättnten, tann wohl nur fo
lange im ©intte ber Sßerfaffung gegeben, als babei
feine anbern wichtigen Qntereffen ber ©efamtheit Der»

letjt werben, wie bieS hier gatis offenftchtlich ber 3=att ift.
4. ©ine ©infdjränfung ber mit 2lrt. 31 garantierten

Freiheit follte aber nur bann gebulbet unb gefetzt wer»
ben, wenn triftige ©rüttbe eine fotrfje ©infdjränfung •

notmenbig erfcheinett laffen. ©in triftiger ©ruttb für
bie dJtonopotifierung ber ^nftaltationSarbeiten würbe
oortiegen, wenn ohne eine foldje bie ©nergieerseugung
überhaupt in forage geftellt wäre, ober wenn ohne fie
bie öffentlichen Qntereffen, bie Sicherheit oott ^erfouett
ober ©ad)en gefälpbet wären unb einer fotehen ©efähr»
bittig auf feinem anbern 2öege begegnet werben tonnte.

SUS triftiger ©runb fann jebod) nicht gelten bie

©rhöhung ober Sicherung ber äßirtf<haftlicl)feit eines

Unternehmens (auf welche bod) wohf in erfter Sinie hin»
gestell wirb), ausgenommen eS feien ItanbeSintereffen auf
beut ©piele.

9lun ift aber toeber bie ©nergieerseugung oott ber
SJÎonopotifierung ber j}nftallationSarbeiten abhängig,
noch liegt bie 9totro'eti.bigfe.it oor, bie öffentlichen
$ntereffen bttref) eine foldje ÜDtafjnahme jtt fdhühen. 2llS

©dp© genügt ootlftänbig ber ©rlajs oon tßorfdjriften
über lusführung, Umfang uttb S3ebingungen unter benen
folche QnftallationSarbeiten ausgeführt werben bürfen
unb bie Kontrolle über bereu dtadjachiung.

Dtadjbem jebod) Konfumenten wie ©ewerbetreibeitbe,
fomit bie 9Jiehrsat)t ber Qntereffenten, ein weit größeres
(jntereffe an einer möglichft uneiugefdjränften ©rhaltung
ber ^atibelS» unb ©ewerbefreiheit haben, als an ben
fef)r probtemütifcljen S3orteilen, bie ihnen bie Stonopoli»
fterung oon QnftatlationSarbeiten burch eine ©emeinbe
allenfalls bieten fönnte, fo ftehen öffentliche ^ntereffen
unb ©enteinmoht gar nicht in $rage ober beffer gefagt,
eS befinben fid) biefelben auf entgegengefe^ter Seite.
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Zm 3OMatiMWW>il.
(Eingesandte)

Der Entscheid des Bundesgerichtes, durch welchen
ein Genieindeelektrizitätswerk befugt wird, in einem Reg-
lement für die Abgabe elektrischer Energie die Bestim-
mung aufzustellen, daß nur Installationen an das
Werk angeschlossen werden dürfen, die von
der Jnstallationsabteilung des Werkes selbst
ausgeführt morden sind, ist unverständlich.

Die Frage der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines
solchen Monopols, heißt es, müsse auch von dem Ge-
sichtspunkt aus beantwortet werden, ob diese Monopoli-
sierung noch in den Rahmen der Aufgabe der Gemeinde
falle, die Einwohner mit elektr. Energie zu versorgen
oder ob hierin ein unzulässiger Eingriff in die Handels-
and Gewerbefreiheit auf einein außerhalb liegenden Ge-
biete erblickt werden müsse. Die Frage wird im ersten
Sinn beantwortet. Das angefochtene Monopol dehne
die gemeinmirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde über
den eigentlichen Betrieb des Werkes auf ein Gebiet aus,
das mit dem allgemeinen Zweck des Unternehmens in
engem Zusammenhang stehe. Durch diese Installation
werde die privatwirtschaftliche Verwendung der elektr.
Energie erst ermöglicht. Es handle sich hier nicht um
ein zweckfremdes, sondern um ein zweckdienliches Tätig-
keitsgebiet. Diese naheliegende Ausdehnung der gemein-
wirtschaftlichen Tätigkeit der Gemeinde könne mit guten
Gründen des öffentlichen Interesses lind des allgemeinen
Wohles gestützt werden. Wo aber solche in Frage stehen,
habe der Einzelne zurückzutreten. Art. 31 der Bundes-
Verfassung garantiere nicht die privatwirtschaftliche Tätig-
keit gegenüber der Gemeinwirtschaft, sondern er stellt
nur für das Gebiet der ersteren den Grundsatz der
Freiheit und Gleichbehaudlung auf. Die Gemeinde
könne als Gewerbetreibender auftreten wie der Private.
Wo im öffentlichen Interesse eine Einschränkung des

privaten Tätigkeitsgebietes als geboten erscheine, müsse
sich der Einzelne dies gefallen lassen und er könne sich

dagegen nicht auf die Garantie der Handels- und Ge-
werbesreiheit (Art. 31 B. V.) berufen. Von diesem
Gesichtspunkt aus könne aber das in Frage stehende
Jnstallatiousmonopol nicht angefochten werden. Hierauf
ist einzuwenden!

1. Jnstallationsarbeiten können, wenn sie auch mit
dem allgemeinen Zweck eines Unternehmens für Gewin-
nung und Nutzbarmachung von elektr. Kraft in engem
Zusammenhang stehen, nicht als in den Rahmen der
Aufgabe eines solchen Unternehmens fallend, betrachtet
werden, solange nicht von zuständiger Seite ein dahin-
gehender Auftrag erteilt wird. Im vorliegenden Falle
müßte nachgewiesen werden können, daß es der Wille
der Einwohnerschaft sei, daß die Gemeinde das Recht
zur Besorgung der Jnstallationsarbeiten unter Ausschluß
der Konkurrenz für sich in Anspruch nehme. Einem
solchen Willen scheint jedoch nicht Ausdruck gegeben
worden zu sein. Vielmehr beweist die Tatsache des Ein-
spruchs gegen diese Monopolisierung das Bestehen einer
gegenteiligen Tendenz.

2. Die privatwirtschaftliche Verwendung der elektr.

Energie wird nicht durch diese Installation erst er-
möglicht, sondern durch eine Installation, die von
irgend einer Firma für Installationen ausgeführt wer-
den kann. Eine Notwendigkeit, daß dieselbe von der
Gemeinde ausgeführt werden müsse, liegt daher nicht vor.

3. Ob es sich hiebei um Ausdehnung der gemein-
wirtschaftlichen Tätigkeit auf ein Zweckdienliches Gebiet
handle oder nicht, bleibt sich wohl gleich. Sobald diese

Tätigkeit auf ein Gebiet ausgedehnt wird, auf welchem,
soweit die privatwirtschaftliche Tätigkeit in Frage kommt.

Art. 31 seine Gültigkeit hat, so muß von einer Ein-
schränkung der mit demselben gewährleisteten Handels-
und Gewerbefreiheit gesprochen werden. Wenn aber
eine Gemeinde als Gewerbetreibender auftreten kann wie

'ein Privater, so haben für dieselbe wohl auch die glei-
chen Bestimmungen zu gelten, wie für jenen. Der ge-
meinwirtschaftlichen Tätigkeit gegenüber der privatwirt-
schaftlichen Vorrechte einzuräumen, kann wohl nur so

lange im Sinne der Verfassung geschehen, als dabei
keine andern wichtigen Interessen der Gesamtheit ver-
letzt werden, wie dies hier ganz offensichtlich der Fall ist.

4. Eine Einschränkung der mit Art. 31 garantierten
Freiheit sollte aber nur dann geduldet und geschützt wer-
den, wenn triftige Gründe eine solche Einschränkung
notwendig erscheinen lassen. Ein triftiger Grund für
die Monopolisierung der Jnstallationsarbeiten würde
vorliegen, wenn ohne eine solche die Energieerzeugung
überhaupt in Frage gestellt wäre, oder wenn ohne sie

die öffentlichen Interessen, die Sicherheit von Personen
oder Sachen gefährdet wären und einer solchen Gefähr-
dung auf keinem andern Wege begegnet werden könnte.

Als triftiger Grund kann jedoch nicht gelten die

Erhöhung oder Sicherung der Wirtschaftlichkeit eines

Unternehmens (auf welche doch ivohl in erster Linie hin-
gezielt wird), ausgenommen es seien Landesinteressen auf
dem Spiele.

Nun ist aber weder die Energieerzeugung von der
Monopolisierung der Jnstallationsarbeiten abhängig,
noch liegt die Notwendigkeit vor, die öffentlichen
Interessen durch eine solche Maßnahme zu schützen. Als
Schutz genügt vollständig der Erlaß von Vorschriften
über Ausführung, Umfang und Bedingungen unter denen
solche Jnstallationsarbeiten ausgeführt werden dürfen
und die Kontrolle über deren Nachachtung.

Nachdem jedoch Konsumenten wie Gewerbetreibende,
somit die Mehrzahl der Interessenten, ein weit größeres
Interesse an einer möglichst uneingeschränkten Erhaltung
der Handels- und Gemerbefreiheit haben, als an den
sehr problematischen Vorteilen, die ihnen die Monopoli-
sierung von Jnstallationsarbeiten durch eine Gemeinde

allenfalls bieten könnte, so stehen öffentliche Interessen
und Gemeinwohl gar nicht in Frage oder besser gesagt,
es befinden sich dieselben auf entgegengesetzter Seite.
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Auf leinen gall aber tonnen fie al! ©runb für ben
©cf)uh be! oerfaffunglwibrigen Borgehen! einer ®e=
meinbebef)örbe oorgefcf)oben werben. H. B.

28ie etfennt ntan atn ijolae
Me 3eit feine* Çfâtfmtô?

(Rorreiponben^.)

gür ben gorftmann wirb bie Beantwortung bief er
grage wof)l fetten auf ©hwierigfetten ftofjen, etwa nur
bann, wenn er fpöljer außerhalb feines Beoiere! unb
be! Söalbel überhaupt auf bie geit ihrer ©chlägerung
t)in anfprechen foil; aud) bem Säufer bei |iotjel ju
3Ba(b ober am Abfuhrweg mufj fooiet Routine ju ©e=
bote fielen, um entrinbete! ^>ot§ ber oorlehten oon je=
nem ber testen ©chlägerung unterfctjeiben ju fönnen.
®em Saien, atfo befonber! bem Brennljolzfäufer für
ben eigenen Bebarf wirb el aber gemeinigtidt) nicht leidet
fein, ben UnterfdE»ieb ofjne Beachtung gewiffer SBomente
tjerauljufinben, nictjt nur jwifctjen tpoiz aul tester unb
oorlehter, fonbern oft auct) ooroorletjter ©chlägerung.
Beim Brennfjotje mag biefe Unfenntni! wot)t weniger
in! ©ewicfjt fatten, obwohl auct) f)ier infolge be! be=

beutenben Unterziehe! an !îrocfent)eit!grab' ber Buh«
($eiz=)effeft, atfo aud) ber Softenpunft eine Stolle fpielt.
Bon größerer finanzieller Sßictjtigfeit ift bie richtige Be=

urteitung jebocf) beim Buhhotze, unb hier itmfo fctjwie«
riger, weil biefe! Sortiment gewöhnlich unentrinbet zum
Berfaitfe fommt.

®a! Aulfehen oerfcl)ieben lang tagernben .jpotze!
wirb teil! buret) SBitterungleinflüffe, teil! buret) bie

langfamere ober tafd)ere ©inwirfung oon Blifroorga»
nilmen (©palt« ober gäulnilpilzen) unb gnfeften (Safer«
taroen w.) bebingt. Beim Saubljolze erfcfjeint ferner
befonber! auct) ber Llmftanb oon Bebeutung, ob bal
|jolz in ber Binbe ober entrinbet gelagert f)at. 3m
erfteren gälte ift e! fehr balb bent „©rfticîen" au!«
gefegt (befonber! im ©aft gefct)(agenes §olj), wobei bie

Çoljart felbft wenig Unterbiet» macht. ©o t'ann z- B.
gefunbel, aber in ber Binbe betaffene! Ahorn« ober
Budtjentjolj, ba! beîannttidt» zu ben tjärteften unb
fctjwerften ^otjarten gehört, fcfjon ein gatjr unb bar«
unter [nadt) ber gälluttg nuhholzuntücf)tig werben; auf
ber fMrnfläche auftretenbe weifte B'^föben (SBqcele)
oerraten gar balb, baff bie gafer „abfteht" unb feine
nagelfeften Bretter mehr gibt, gm nädjften grüt)jaf)r
ift fotetje! Ç0I5 bereit! ju Brennholz entwertet. ®a!«
felbe gilt j. B. für Büdenholz, welche!, wie jeber SSag«
ner weif?,- nur buret) fpirat« ober ringförmige ©ntrin«
bung ju gleichmäßiger Srocfnung gebracht werben unb
baburet) bauernber erhatten werben fann.

®er geuct)tigteitlget)att be! fpotje! bei ber gätlung
ift atfo ebenfo wichtig, wie bie Art ber Sonferoicrung
unb Betjanblung belfetben nachher. ©rfterer wechfelt
bei bemfetben Baumtnbioibuum mit ber ga^reljeit (@aft=
jeit unb ©aftrutje, zu jener im atigemeinen etwa 50 »/<,,

ZU biefer 30—40 °/o), ift aber auct) bei oerfctjiebenen
Holzarten ziemlich oerfcf)ieben ; bei ben Saubfjötzern int
allgemeinen größer al! bei ben Babelhölzern. SBirb
ba! fpotz gleict) naef) ber gätlung entaftet, entrinbet, ab«
gelängt, aufgefpalten unb SBinb unb ©onne zugänglich
gemalt, alfo rafct)eften! feine! SBaffergetjalte! befreit,
fo fönnen auct) gäulnilerfctjeinungen weber äujserlicf)
noeï) tn feinem gnnern leicht auftreten, unb wirb fotetje!
£>oIz lufttroefen aufbewahrt unb oor äußerem geuc&tig=
feitlzutritt (Begen, wectjfelnbe Bobennäffe) bewatjrt, fo
wirb man auch "<4 4, 5, 6 unb nod) mehr gahren
(je nadh Holzart unb ©orgfältigfeit ber Aufbewahrung)
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fein Alter feit ber gätlung fctjwer anfpredhen fönnett,
währenb untgefehrt, bei gegenteiligem Borgehen, felbft

an - unb für fief) bauerhafte! fpolz, wie z- B. bie harj»
führenben Babelhölzer, fct)on nach 2, 3 galjren ettt

Aulfehen erlangen fann, wonadh ber ßaie bie geit fèit
ber gätlung weit überfctiätsen würbe.

Slatürliih fann ba! |jolz fd)on bei ber gäEung felbft

ganz "ber zum Seit in gerfe^ung begriffen gewefen fein,
ohne bafj bie! äußerlich fennttidh gewefen wäre (gefunber
©plint, faule! Sernfjolz ; „Sernfäute" ober „Botfäute")»
man fauft alfo nict)t immer ba! befte .öolz, wenn man

blof) barauf @ewidf)t legen wollte, bafs e! tnöglicE)ft

„frifet) oont Baum weg" fei, aber ebenfowenig, wenn

man glaubt, mit „gut abgelagertem £olze" auf jeben

gall am beften zu fahren.
AUerbing! finb bie Oualitätluntexfdjiebe bei frifet)

gefctjlagenem §olze zumeift oiet beffer unb fcf)on mit

freiem Auge, baher auch bem Saienauge erfennbar, at!
bei länger tagernbem. ©o oerfchminben z- B. einfarbige
Binge unb glecfen, bie gleich ber gätlung mit ber

©äge auf ber cfpirnflädhe be! Stamme! ober ber ©tamm-
abfehnitte bentlidt) fi^tbar finb unb ben Beginn ber Am
brücl)igfeit oerraten, bei furzer Sagerung in birefter Be-

fonnitttg fdjeinbar faft oollftänbig, foba| fie oft zur geit
ber Çoizabmeffung oft faum mehr bemerft werben, wenn
fie auch bem geübten Auge be! fpolzeinfäuferl faum ent-

gehen werben. ®er Anfauf frifdhgeftfjlagenen
Holzel erfetjeint baher infoferne nicht ganz unoorteilhaft,
at! man boch wei^, „wie man baran ift" unb weil man
ba! |wlz bann leichter fortieren unb entfpredjenb fon»

feroieren fann. Aulgetrocfnete!, länger gelagerte! |>olz

bagegen z«gt oft ein ganz fdjöne! Aulfehen, felbft wenn
e! fc|on burchatt! anbrüchig ift unb an Butjeffeft (fteiz'-
wert) ganz bebeutenb oerloren hat.

Beim Buhholze ift jeboch bie richtige Unterfcheibung,
ob bie SBare gerabe noct) nagetfefte! ©chnittmaterial
ergeben wirb ober Brennholz, oon profiter Bebeutung.
Sann beim Brennholze oft nod) ba! Aulfehen ber Btnbe
al! Bîafjftab genommen werben, fo entfällt biefe! Sri»
terium beim Btocî» (®rem=)hoIz mei ft ganz, ebenfo beim

Bapier= (Schleif=)h»lz, biefe Sortimente gewöhnlich
gleich nach ber gätlung entrinbet werben, ba! Brenn«
holz jeboch (megen ber bamit oerbunbenen ÜBehrfoften)
nicht. Sehterer fann übrigen!, je naef) ber Sage be!
©djtagorte!, gleich nad) ber gällung auf 1 m (unb bar«

unter) abgelängt, aufgefpalten unb berart rechtzeitig zum
Aultrocfnen gebracht werben, baff bie Belaffung ber
Binbe für ben Sirocfnunglprozefj feine Bolle fpielt.

Alle! in allem erfd)eint fonaef) für bie ^3raji§
nid)t bie grage allein, wie lange fpolz feit ber gäUung
lagert, wid)tig, fonbern befonber! aud) jene: SBie ift
ba! ^olz feit ber gätlung behanbett (fonferoiert) werben
unb wie hat el zut geit ber gäEung aulgefehen?

Beim Buhholze werben in gewiffen ©egenben, wo
man auf bie ©rljaltung guten Bufe! ber Bohware be--

fonberel Augenmerf oerwenbet, ufanzmä^ig oft ©rzeug«
niffe ber oortehten ©chlägerung, auch menn fie fonft
feine SBängel aufweifen, prinzipiell loco ©dfjtag oom
Säufer al! Buhholzmare abgelehnt unb gehen bann,

wenn nictjt nod) at! ©djteifholz, oft nur mehr at! Brenn«
holz ab. ®er ©runb hiefür ift bie Satfadje, baf) „man
in ba! gnnere be! Holzel nicht hineinfdiauen fann" unb

ba| felbft gefunbel £>otz bei ber Sagerung zu SBalb,
aud) wenn biefe noch fo forgfättig geflieht, teil! burch
bie Unmöglichfeit genügender Àultrodnung, befon«
ber! aber burd) gewiffe gnfeften (jpotzfäfer, bie ftch

wieber in ©plint« unb eigentliche §olzfd)äbtinge unter«

fcheiben) nuhholzuutauglich gemacht wirb, wobei jeboch
bie wirtliche gnfeftion oon gall zu galt nicht immer
fonftatiert werben fann; ba! Urteil in zweifelhaften
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Auf keinen Fall aber können sie als Grund für den
Schutz des verfasfungswidrigen Vorgehens einer Ge-
meindebehörde vorgeschoben werden, U. ö.

Wie erkennt man am Holze
die Zeit seiner Fällung?

(Korrespondenz,)

Für den Forstmann wird die Beantwortung dieser
Frage wohl selten auf Schwierigkeiten stoßen, etwa nur
dann, wenn er Hölzer außerhalb seines Revieres und
des Waldes überhaupt auf die Zeit ihrer Schlägerung
hin ansprechen soll; auch dem Käufer des Holzes zu
Wald oder am Abfuhrweg muß soviel Routine zu Ge-
bote stehen, um entrindetes Holz der vorletzten von je-
nem der letzten Schlägerung unterscheiden zu können.
Dem Laien, also besonders dem Brennholzkäufer für
den eigenen Bedarf wird es aber gemeiniglich nicht leicht
sein, den Unterschied ohne Beachtung gewisser Momente
herauszufinden, nicht nur zwischen Holz aus letzter und
vorletzter, sondern oft auch vorvorletzter Schlägerung.
Beim Brennholze mag diese Unkenntnis wohl weniger
ins Gewicht fallen, obwohl auch hier infolge des be-
deutenden Unterschiedes an Trockenheitsgrad der Nutz-
(Heiz-)effekt, also auch der Kostenpunkt eine Rolle spielt.
Von größerer finanzieller Wichtigkeit ist die richtige Be-
urteilung jedoch beim Nutzholze, und hier umso schwie-
riger, weil dieses Sortiment gewöhnlich unentrindet zum
Verkaufe kommt.

Das Aussehen verschieden lang lagernden Holzes
wird teils durch Witterungseinflüsse, teils durch die

langsamere oder raschere Einwirkung von Mikroorga-
nismen (Spalt- oder Fäulnispilzen) und Insekten (Käfer-
larven w.) bedingt. Beim Laubholze erscheint ferner
besonders auch der Umstand von Bedeutung, ob das
Holz in der Rinde oder entrindet gelagert hat. Im
ersteren Falle ist es sehr bald dem „Ersticken" aus-
gesetzt (besonders im Saft geschlagenes Holz), wobei die

Holzart selbst wenig Unterschied macht. So kann z. B.
gesundes, aber in der Rinde belassenes Ahorn- oder
Buchenholz, das bekanntlich zu den härtesten und
schwersten Holzarten gehört, schon ein Jahr und dar-
unter jnach der Fällung nutzholzuntüchtig werden; auf
der Hirnfläche auftretende weiße Pilzfäden (Mycele)
verraten gar bald, daß die Faser „absteht" und keine

nagelfesten Bretter mehr gibt. Im nächsten Frühjahr
ist solches Holz bereits zu Brennholz entwertet. Das-
selbe gilt z. B. für Birkenholz, welches, wie jeder Wag-
ner weiß,- nur durch spiral- oder ringförmige Entrin-
dung zu gleichmäßiger Trocknung gebracht werden und
dadurch dauernder erhalten werden kann.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes bei der Fällung
ist also ebenso wichtig, wie die Art der Konservierung
und Behandlung desselben nachher. Ersterer wechselt
bei demselben Baumindividuum mit der Jahreszeit (Saft-
zeit und Saftruhe, zu jener im allgemeinen etwa 50 <7°,

zu dieser 30—40 °/°), ist aber auch bei verschiedenen
Holzarten ziemlich verschieden; bei den Laubhölzern im
allgemeinen größer als bei den Nadelhölzern. Wird
das Holz gleich nach der Fällung entastet, entrindet, ab-
gelängt, aufgespalten und Wind und Sonne zugänglich
gemacht, also raschestens seines Wassergehaltes befreit,
so können auch Fäulniserscheinungen weder äußerlich
noch in seinem Innern leicht auftreten, und wird solches
Holz lufttrocken aufbewahrt und vor äußerem Feuchtig-
keitszutritt (Regen, wechselnde Bodennässe) bewahrt, so
wird man auch nach 4, 5, 6 und noch mehr Jahren
(je nach Holzart und Sorgfältigkeit der Aufbewahrung)
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sein Alter seit der Fällung schwer ansprechen können,

während umgekehrt, bei gegenteiligem Vorgehen, selbst

an und für sich dauerhaftes Holz, wie z. B. die Harz-

führenden Nadelhölzer, schon nach 2, 3 Jahren ein

Aussehen erlangen kann, wonach der Laie die Zeit stit
der Fällung weit überschätzen würde.

Natürlich kann das Holz schon bei der Fällung selbst

ganz oder zum Teil in Zersetzung begriffen gewesen sein,

ohne daß dies äußerlich kenntlich gewesen wäre (gesunder

Splint, faules Kernholz; „Kernfäule" oder „Rotfäule");
man kauft also nicht immer das beste Holz, wenn man

bloß darauf Gewicht legen wollte, daß es möglichst

„frisch vom Baum weg" sei, aber ebensowenig, wenn

man glaubt, mit „gut abgelagertem Holze" auf jeden

Fall am besten zu fahren.
Allerdings sind die Qualitätsunterschiede bei frisch

geschlagenem Holze zumeist viel besser und schon mit

freiem Auge, daher auch dem Laienauge erkennbar, als
bei länger lagerndem. So verschwinden z. B. einfarbige
Ringe und Flecken, die gleich nach der Fällung mit der

Säge auf der Hirnfläche des Stammes oder der Stamm-
abschnitte deutlich sichtbar sind und den Beginn der An-
brüchigkeit verraten, bei kurzer Lagerung in direkter Be-

sonnung scheinbar fast vollständig, sodaß sie oft zur Zeit
der Holzabmessung oft kaum mehr bemerkt werden, wenn
sie auch dem geübten Auge des Holzeinkäufers kaum ent-

gehen werden. Der Ankauf frischgeschlagenen
Holzes erscheint daher insoferne nicht ganz unvorteilhaft
als man doch weiß, „wie man daran ist" und weil man
das Holz dann leichter sortieren und entsprechend kon-

servieren kann. Ausgetrocknetes, länger gelagertes Holz
dagegen zeigt oft ein ganz schönes Aussehen, selbst wenn
es schon durchaus anbrüchig ist und an Nutzeffekt (Heiz-
wert) ganz bedeutend verloren hat.

Beim Nutzholze ist jedoch die richtige Unterscheidung,
ob die Ware gerade noch nagelfestes Schnittmaterial
ergeben wird oder Brennholz, von größter Bedeutung-
Kann beim Brennholze oft noch das Aussehen der Rinde
als Maßstab genommen werden, so entfällt dieses Kri-
terium beim Block- (Trem-)holz meist ganz, ebenso beim

Papier- (Schleif-)holz, da diese Sortimente gewöhnlich
gleich nach der Fällung entrindet werden, das Brenn-
holz jedoch (wegen der damit verbundenen Mehrkosten)
nicht. Letzterer kann übrigens, je nach der Lage des

Schlagortes, gleich nach der Fällung auf 1 m (und dar-
unter) abgelängt, aufgespalten und derart rechtzeitig zum
Austrocknen gebracht werden, daß die Belastung der
Rinde für den Trocknungsprozeß keine Rolle spielt.

Alles in allem erscheint sonach für die Praxis
nicht die Frage allein, wie lange Holz seit der Fällung
lagert, wichtig, sondern besonders auch jene: Wie ist
das Holz seit der Fällung behandelt (konserviert) worden
und wie hat es zur Zeit der Fällung ausgesehen?

Beim Nutzholze werden in gewissen Gegenden, wo
man auf die Erhaltung guten Rufes der Rohware be-

sonderes Augenmerk verwendet, usanzmäßig oft Erzeug-
niste der vorletzten Schlägerung, auch wenn sie sonst
keine Mängel aufweisen, prinzipiell loco Schlag vom
Käufer als Nutzholzware abgelehnt und gehen dann,

wenn nicht noch als Schleifholz, oft nur mehr als Brenn-
holz ab. Der Grund hiefür ist die Tatsache, daß „man
in das Innere des Holzes nicht hineinschauen kann" und
daß selbst gesundes Holz bei der Lagerung zu Wald,
auch wenn diese noch so sorgfältig geschieht, teils durch
die Unmöglichkeit genügender Äustrocknung, beson-
ders aber durch gewisse Insekten (Holzkäfer, die sich

wieder in Splint- und eigentliche Holzschädlinge unter-
scheiden) nutzholzuntauglich gemacht wird, wobei jedoch
die wirkliche Infektion von Fall zu Fall nicht immer
konstatiert werden kann; das Urteil in zweifelhaften
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